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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1976 Ausgegeben am 30. Dezember 1976 206. Stück

711. Bundesgesetz: Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
(NR: GP XIV IA 37/A AB 396 S. 42. BR: AB 1604 S. 358.)

7 1 2 . Bundesgesetz: Aushilfegesetz
(NR: GP XIV RV 304 AB 398 S. 42. BR: AB 1605 S. 358.)

7 1 3 . Bundesgesetz: Erfassung und Abwicklung bestimmter Vermögenswerte
(NR: GP XIV RV 305 AB 399 S. 42. BR: AB 1606 S. 358.)

7 1 4 . Bundesgesetz: Änderung des Hilfsfondsgesetzes
(NR: GP XIV RV 306 AB 400 S. 42. BR: AB 1607 S. 358.)

7 1 1 . Bundesgesetz vom 13. Dezember
1976, mit dem das Familienlastenausgleichs-

gesetz 1967 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 302/1968, BGBl. Nr. 195/1969, BGBl.
Nr. 10/1970, BGBl. Nr. 415/1970, BGBl.
Nr. 116/1971, BGBl. Nr. 229/1971, BGBl.
Nr. 284/1972, BGBl. Nr. 23/1973, BGBl. Nr. 385/
1973, BGBl. Nr. 29/1974, BGBl. Nr. 418/1974 und
BGBl. Nr. 290/1976 wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Keinen Anspruch auf Familienbeihilfe
haben Personen für Kinder, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben und im Betrieb dieser Per-
son oder deren Ehegatten hauptberuflich tätig
sind, sofern nicht ein gesetzlich anerkanntes
Lehrverhältnis vorliegt, welches unmittelbar nach
Beendigung der Schulausbildung des Kindes
begonnen wurde. Eine hauptberufliche Tätigkeit
des Kindes liegt nicht vor, wenn ein Kind, das
sich in Schulausbildung befindet, ausschließlich
während der Schulferien im Betrieb des
Anspruchsberechtigten oder dessen Ehegatten
beschäftigt ist."

2. § 8 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Familienbeihilfe beträgt
für ein Kind monatlich 450 S,
für zwei Kinder monatlich 940 S,
für drei Kinder monatlich 1.530 S,
für vier Kinder monatlich 2.040 S,
für jedes weitere Kind monatlich . . 540 S."

3. § 8 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Die Familienbeihilfe einer Vollwaise (§ 6)
beträgt monatlich 450 S."

4. Im § 30 c haben die Absätze 1 und 2 zu
lauten:

„§ 30 c. (1) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt,
wenn der Schulweg nicht länger als 10 km ist und

a) an einem Schultag oder an zwei
Schultagen in der Woche zurück-
gelegt wird, monatlich 40 S,

b) an drei oder vier Schultagen in
der Woche zurückgelegt wird,
monatlich 80 S,

c) an mehr als vier Schultagen in der
Woche zurückgelegt wird, monat-
lich 120 S.

(2) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der
Schulweg länger als 10 km ist und

a) an einem Schultag oder an zwei
Schultagen in der Woche zurück-
gelegt wird, monatlich 60 S,

b) an drei oder vier Schultagen in
der Woche zurückgelegt wird,
monatlich 120 S,

c) an mehr als vier Schultagen in der
Woche zurückgelegt wird, monat-
lich 180 S."

5. Nach § 39 ist folgender § 39 a einzufügen:

„§ 39 a. (1) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds
für Familienbeihilfen sind der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt für die gesetzliche
Unfallversicherung der Schüler und Studenten
(§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h und i des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) Beiträge für die
Jahre 1977 und 1978 in Höhe von je 30 Mil-
lionen S zu zahlen.
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(2) Die Beiträge nach Abs. 1 sind in dem Jahr
zu leisten, für welches sie bestimmt sind."

Artikel II

(1) Art. I 2. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes
treten mit 1. Jänner 1977 in Kraft.

(2) Art. I 2. 4 dieses Bundesgesetzes tritt rück-
wirkend mit 1. September 1976 in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

712. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1976
über die Gewährung einer Aushilfe zur Mil-
derung von Härten infolge bestimmter Ver-

mögensverluste (Aushilfegesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

Anspruch

§ 1. Physischen Personen, die im Zusammen-
hang mit den Ereignissen des Zweiten Welt-
krieges oder dessen Folgen Vermögensverluste
erlitten haben und im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen, ist nach diesem Bun-
desgesetz eine einmalige Aushilfe zu gewähren.

§ 2. (1) Vermögensverluste gemäß § 1 sind
durch Wegnahme, Verlust oder Zerstörung ver-
ursachte Sachschäden, die entstanden sind:

1. innerhalb der Grenzen des österreichischen
Bundesgebietes in der Zeit zwischen dem
1. September 1939 und dem 25. Oktober
1955 durch unmittelbare Kriegseinwirkung
oder durch Handlungen von Streitkräften
oder Dienststellen der alliierten und asso-
ziierten Mächte oder deren Angehörigen

2. außerhalb der Grenzen des österreichischen
Bundesgebietes
a) durch Umsiedlung oder durch eine im

Zusammenhang mit den Ereignissen des
Zweiten Weltkrieges oder dessen Folgen
stehende Vertreibung oder

b) durch eine auch schon vor Ende des
Zweiten Weltkrieges einsetzende, im Zu-
sammenhang mit der strukturellen Ver-
änderung der Volkswirtschaft und der
Gesellschaftsordnung ausländischer Staa-
ten erfolgte Nationalisierung, Konfiska-
tion oder sonstige Maßnahme, die in
ihrer wirtschaftlichen Auswirkung einer
entschädigungslosen Enteignung gleich-
zuhalten ist.

(2) Zu Abs. 1 Z. 2 zählt auch ein Sachschaden,
der durch unmittelbare Kriegseinwirkung ent-
standen ist, weshalb ein Schaden an den zerstör-
ten Sachen durch die im Abs. 1 Z. 2 angeführ-
ten Ereignisse nicht mehr eintreten konnte.

(3) Ein Sachschaden an dem im Umsiedlungs-
gebiet zurückgelassenen Vermögen liegt auch vor,
insoweit ein Umsiedler hiefür Vermögenswerte
als Ersatz erhalten hat, die in der Folge für
ihn wertlos geblieben sind.

(4) In den im Abs. 1 Z. 2 lit. a genannten
Fällen ist der Besitz der österreichischen Staats-
bürgerschaft nicht erforderlich, wenn ein Um-
siedler mit ständigem Aufenthalt in Österreich
die Staatsangehörigkeit des Staates besitzt, aus
dem er umgesiedelt worden ist, und dieser
Staat mit der Republik Österreich einen Ver-
trag abgeschlossen hat oder abschließt, in dem
er sich ausdrücklich verpflichtet, für Schäden
von Umsiedlern eine Entschädigung zu leisten.
Für die Beurteilung des ständigen Aufenthaltes
ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes maßgebend.

§ 3. Läßt sich der Zeitpunkt, an dem der
Vermögensverlust entstanden ist, nicht feststel-
len, so gilt der Sachschaden als am 8. Mai 1945
eingetreten.

§ 4. (1) Vermögensverluste, deren gemeiner
Wert, ermittelt nach den Preisverhältnissen in
Österreich zum 8. Mai 1945, den Betrag von
1000 RM nicht übersteigt, begründen keinen
Anspruch auf eine Aushilfe.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Wertes
für Gegenstände des Hausrates ist von den Be-
stimmungen der Anlage zum KVSG, BGBl.
Nr. 127/1958, ausgenommen der Z. 3, auszu-
gehen. Die Bestimmungen der Z. 7 sind mit
der Maßgabe anzuwenden, daß ein Punkt einer
Reichsmark entspricht.

(3) Ist der Verlust an Sachen eingetreten,
deren Nennwert nicht auf RM lautet, so hat zur
Ermittlung des gemeinen Wertes (Abs. 2) die
Umrechnung in Reichsmark gemäß der Anlage
zu erfolgen.

§ 5. (1) Die Aushilfe ist der Person zu gewäh-
ren, in deren Vermögen der Verlust eingetreten
ist (Geschädigter). Ist der Geschädigte gestorben
bevor die Bundesentschädigungskommission über
den Anspruch entschieden oder der Geschädigte
das Anbot der Finanzlandesdirektion angenom-
men hat, so gilt der Ehegatte oder Lebens-
gefährte als Geschädigter, der mit dem Ver-
storbenen sowohl im Zeitpunkt des Schadens-
eintrittes als auch im Zeitpunkt seines Todes
im gemeinsamen Haushalt gelebt hat.
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(2) Bei Verlust von Hausrat gelten die im
Zeitpunkt des Schadenseintrittes und der An-
meldung im gemeinsamen Haushalt lebenden
Ehegatten oder Lebensgefährten, ohne Rücksicht
auf die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse,
gemeinsam als Geschädigte; ein Anspruch auf
Aushilfe kann jedoch nur von einem Ehegatten
oder Lebensgefährten geltend gemacht werden.
Ist ein Ehegatte oder Lebensgefährte nach Eintritt
des Schadens und vor der Anmeldung des An-
spruches verstorben, so gilt der andere Ehegatte
oder Lebensgefährte allein als Geschädigter.
Leben Ehegatten oder Lebensgefährten, die im
Zeitpunkt des Schadenseintrittes im gemein-
samen Haushalt gelebt haben, im Zeitpunkt der
Anmeldung getrennt oder ist die Ehe geschieden,
aufgehoben oder für nächtig erklärt worden,
so gilt jeder für sich als Geschädigter. In diesen
Fällen steht jedem die Hälfte der Aushilfe zu,
es sei denn, daß einer Alleineigentum an dem
verlorenen Hausrat nachweist.

§ 6. Ist der Schaden an Sachen eingetreten,
die Gegenstand einer nichtigen Vermögensent-
ziehung im Sinne der österreichischen Rechts-
vorschriften waren, so ist der Schaden als im
Vermögen der Person eingetreten anzusehen,
der die Sachen entzogen wurden.

§ 7. Die Aushilfe beträgt höchstens 15000 S.
Sie darf jeder anspruchsberechtigten Person nur
einmal gewährt werden.

§ 8. (1) Anspruchsberechtigt ist jeder Geschä-
digte, dessen Einkommen (§ 9) das 14fache
des für die Gewährung einer Ausgleichszulage
im Zeitpunkt der Anmeldung des Anspruches auf
Aushilfe maßgebenden Richtsatzes (§ 293 ASVG,
BGBl. Nr. 189/1955) um nicht mehr als 12000 S
übersteigt.

(2) Bei einem Einkommen bis zur Höhe des
14fachen Richtsatzes (Aushilfemeßbetrag) beträgt
die Aushilfe 15000 S. Übersteigt das Einkommen
den Aushilfemeßbetrag, so vermindert sich die
Aushilfe von 15000 S um den den Aushilfe-
meßbetrag übersteigenden Teil des Einkommens.

§ 9. Als Einkommen gilt

1. bei unbeschränkt steuerpflichtigen Personen
das zu versteuernde Einkommen, welches
dem Anmelder in dem der Anmeldung
vorangegangenen Kalenderjahr zugeflossen
ist,

2. bei allen übrigen Personen der Gesamtbetrag
der inländischen Einkünfte im Sinne des
§ 98 EStG 1972 und alle im Ausland zuge-
flossenen Beträge, die den Einkünften gemäß
§ 2 Abs. 3 EStG 1972 entsprechen und
dem Anmelder in dem der Anmeldung vor-
angegangenen Kalenderjahr zugeflossen sind.

ABSCHNITT II

Verfahren

§ 10. Über Ansprüche auf Gewährung einer
Aushilfe entscheidet die nach dem Besatzungs-
schädengesetz, BGBl. Nr. 126/1958, errichtete
Bundesentschädigungskommission. Die Bestim-
mungen der §§ 20 bis 26 des Besatzungsschäden-
gesetzes sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß
die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zuläs-
sig ist.

§ 11. (1) Ansprüche auf Aushilfe sind bei
sonstigem Ausschluß nachweislich bis zum 31. De-
zember 1980 bei der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland anzu-
melden. Der Postlauf wird in die Frist nicht
eingerechnet.

(2) Die Frist ist auch gewahrt, wenn die An-
meldung bei einer anderen Finanzlandesdirektion
oder beim Bundesministerium für Finanzen frist-
gerecht eingebracht wunde.

(3) Anmeldungen, die nicht fristgerecht einge-
bracht wurden, sind von der im Abs. 1 genann-
ten Finanzlandesdirektion der Bundesentschädi-
gungskommission zur Entscheidung vorzulegen.

§ 12. (1) Die Anmeldung ist an keine bestimmte
Form gebunden; sie hat den Namen, die An-
schrift und das Geburtsdatum des Aushilfewer-
bers sowie die Bezeichnung der Vermögensver-
luste zu enthalten, für die eine Aushilfe begehrt
wird.

(2) Die zur Begründung des Anspruchs die-
nenden Urkunden sind der Anmeldung in beglau-
bigter Abschrift beizufügen. Nicht in deutscher
Sprache abgefaßte Schriftstücke sind in beglau-
bigter Übersetzung vorzulegen.

(3) Wurden Vermögensverluste bereits vor
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei in- oder
ausländischen Behörden oder Dienststellen ange-
meldet, so ist dies in der Anmeldung anzuführen.
Die Vorlage von Urkunden oder Übersetzungen
gemäß Abs. 2 kann unterbleiben, wenn diese
schon der früheren Anmeldung beigeschlossen
waren.

(4) Ist ein Geschädigter gestorben, nachdem er
eine Anmeldung gemäß § 11 eingebracht hat,
so gilt diese für den Ehegatten oder Lebens-
gefährten, der mit dem Verstorbenen sowohl im
Zeitpunkt des Schadenseintrittes als auch im
Zeitpunkt seines Todes im gemeinsamen Haus-
halt gelebt hat.

§ 13. (1) Die Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland hat die An-
meldung zu prüfen und dem Geschädigten, falls
sie dessen Anspruch für begründet ansieht, einen
Aushilfebetrag anzubieten.

355



2962 206. Stück — Ausgegeben am 30. Dezember 1976 — Nr. 712

(2) Nimmt der Geschädigte den ihm ange-
botenen Betrag als Abgeltung seiner ihm nach
diesem Bundesgesetz zustehenden Ansprüche
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
Zustellung des Anbots schriftlich an, so ist durch
die erfolgte Einigung der Anspruch auf Aushilfe
vergleichsweise bereinigt.

§ 14. (1) Wird von der Finanzlandesdirektion
für Wien, Niederösterreich und Burgenland

1. ein Aushilfebetrag angeboten und kommt
innerhalb von drei Monaten nach Zustellung
des Anbots keine schriftliche Einigung zu-
stande, so ist die Finanzlandesdirektion nicht
mehr an ihr Anbot gebunden und der
Anmelder kann innerhalb einer weiteren
Frist von drei Monaten seinen Anspruch
bei der Bundesentschädigungskommission
geltend machen;

2. die Zahlung einer Aushilfe ausdrücklich abge-
lehnt, so kann der Anmelder innerhalb
einer Frist von drei Monaten nach Empfang
der ablehnenden Erklärung seinen Anspruch
bei der Bundesentschädigungskommission
geltend machen;

3. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der
Anmeldefrist weder ein Aushilfebetrag ange-
boten, noch die Zahlung eines solchen aus-
drücklich abgelehnt, so kann der Anmelder
innerhalb einer weiteren Frist von drei
Monaten seinen Anspruch bei der Bundes-
entschädigungskommission geltend machen.

(2) Ansprüche, die nicht innerhalb der im
Abs. 1 Z. 1 und 2 genannten Fristen von drei
Monaten bei der Bundesentschädigungskommis-
sion geltend gemacht werden, sind erloschen.

§ 15. Die Bundesentschädigungskommission
kann zur Ergänzung des Sachverhalts der Finanz-
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und
Burgenland auftragen, Ermittlungen durchzu-
führen und zu den angemeldeten Ansprüchen
Stellung zu nehmen.

§ 16. (1) Der einem Geschädigten von der
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland angebotene oder von der
Bundesentschädigungskommission zuerkannte
Aushilfebetrag ist auf volle 10 Schilling aufzu-
runden.

(2) Die Leistungsfrist für Zahlungen beträgt
vier Wochen. Sie beginnt mit dem Tag der
Zustellung des Vergleichs (§ 13) oder der Ent-
scheidung der Bundesentschädigungskommission
(§ 10) an die Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

ABSCHNITT III

Schlußbestimmungen

§ 17. (1) Aushilfen, die auf Grund der Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt wer-
den, sind keine steuerpflichtigen Einnahmen.

(2) Die durch die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes unmittelbar veranlaßten Schriften sind
von den Stempelgebühren und den Bundesver-
waltungsabgaben befreit.

§ 18. Eine nach diesem Bundesgesetz gewährte
Aushilfe hat sowohl bei der Gewährung von
Leistungen der Sozialhilfe als auch bei Leistun-
gen aus der Sozialversicherung außer Ansatz
zu bleiben.

§ 19. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1977 in Kraft.

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist betraut:

1. Hinsichtlich des § 10, soweit sich dieser
auf den § 21 des Besatzungsschädengesetzes
bezieht, der Bundesminister für Justiz im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen;

2. hinsichtlich des § 10, soweit sich dieser
auf die §§ 24 und 25 des Besatzungsschäden-
gesetzes bezieht, der Bundesminister für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Justiz;

3. hinsichtlich des § 17 Abs. 2, soweit sich
dieser auf Bundesverwaltungsabgaben be-
zieht, der Bundeskanzler;

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Finanzen.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Broda
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Anlage
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713 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1976,
mit dem bestimmte Vermögenswerte erfaßt

und abgewickelt werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

Erfassung

§ 1. Wurde Vermögen einer ausländischen
juristischen Person oder wurden Anteilsrechte
an einer solchen Person in der Zeit vom 1. Sep-
tember 1939 bis zum 27. Juli 1955 durch das
Recht ihres Heimatstaates konfisziert oder auf
eine andere Weise entschädigungslos enteignet,

so sind die in Österreich befindlichen Vermögen-
schaften, Rechte und Interessen (im folgenden
Vermögenswerte genannt) einer solchen aus-
ländischen juristischen Person — ausgenommen
kirchlicher juristischer Personen — nach diesem
Bundesgesetz zu erfassen und abzuwickeln.
Rechtshandlungen über Vermögenswerte, die bis-
her nach österreichischem Recht wirksam gesetzt
worden sind, bleiben unberührt.

§ 2. Eine ausländische juristische Person im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist jede Personen-
oder Vermögensverbindung, die im Zeitpunkt
einer Maßnahme nach § 1 ihren Sitz außerhalb
des Gebietes der Republik Österreich gehabt hat
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und nach dem am Ort ihres Sitzes geltenden
Recht im eigenen Namen Rechte und Pflichten
erwerben konnte.

§ 3. (1) Wer im § 1 genannte Vermögenswerte
verwahrt, verwaltet, besitzt, nutzt oder auf
Grund welchen Titels immer in seiner Verfü-
gungsmacht hat oder wer auf Grund eines un-
regelmäßigen Verwahrungsvertrages Schuldner
solcher Vermögenswerte ist, hat diese innerhalb
von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes beim Bundesministerium für
Finanzen anzumelden.

(2) Von der Pflicht zur Anmeldung gemäß
Abs. 1 ausgenommen sind die nach dem Ver-
waltergesetz, BGBl. Nr. 100/1953, bestellten
öffentlichen Verwalter hinsichtlich der unter
ihrer Verwaltung stehenden Vermögenswerte
sowie Kreditunternehmungen hinsichtlich der-
jenigen Vermögenswerte, die sie für einen öffent-
lichen Verwalter verwahren.

(3) Eine Anmeldung ist auch dann zu erstatten,
wenn Zweifel über die Anmeldepflicht bestehen.
Die Gründe hiefür sind in der Anmeldung anzu-
geben.

(4) Zur Anmeldung ist berechtigt, wer das
Vorhandensein von Vermögenswerten, deren
Verbleib und ein ihm an diesen zustehendes
Recht bescheinigt; dieses Recht zur Anmeldung
erlischt mit dem Ablauf von zehn Jahren nach
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes.

§ 4. (1) Die Anmeldung hat den Namen und
die Anschrift des Anmelders, die Bezeichnung
der Vermögenswerte und den Namen und die
Anschrift der ausländischen juristischen Person
zu enthalten (§ 2).

(2) Auf Verlangen des Bundesministeriums für
Finanzen haben die im § 3 genannten Personen
alle zur Erfassung erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

§ 5. Das Bundesministerium für Finanzen darf
demjenigen, der ein Recht an Vermögenswerten
bescheinigt, für die ein Antrag zur Feststellung
der Eigentümer und Gläubiger (§ 7) nicht ge-
stellt worden ist, Auskünfte über Anmeldungen
nicht unter Berufung auf die Amtsverschwiegen-
heit verweigern.

ABSCHNITT II

Feststellung, Verwaltung und Verteilung

§ 6. (1) Für das Verfahren zur Feststellung
der Eigentümer und Gläubiger der Vermögens-
werte sowie zu deren Verwaltung und Verteilung
ist ausschließlich das Handelsgericht Wien zu-
ständig.

(2) Für dieses Verfahren gelten die §§ 1 bis 19
des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in

Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen mit
folgenden Besonderheiten:

1. Der Bund hat in jedem Fall Parteistellung.

2. Die Verhandlung und die Entscheidung ob-
liegen dem Einzelrichter.

3. Die Verhandlung ist öffentlich. Das Gericht
kann jedoch die Öffentlichkeit nach der
Zivilprozeßordnung ausschließen, desgleichen,
wenn Tatsachen erörtert oder bewiesen wer-
den müssen, die durch die Amtsverschwiegen-
heit gedeckt wären.

4. Über mehrere Ansprüche, die sich auf die-
selben Vermögenswerte beziehen, ist nur ein
einziges Verfahren durchzuführen.

5. Verfahren über mehrere Vermögenswerte
sind zu verbinden, wenn dadurch voraus-
sichtlich die Erledigung vereinfacht oder
beschleunigt wird.

6. Die Bestimmungen der §§ 266 bis 389 der
Zivilprozeßordnung sind sinngemäß anzu-
wenden.

7. Die Verweisung auf den Rechtsweg ist un-
zulässig.

8. Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof
ist aus dem Grund der unrichtigen recht-
lichen Beurteilung der Sache auch gegen eine
bestätigende Entscheidung des Oberlandes-
gerichtes zulässig. Auf einen solchen Rekurs
ist der § 10 des Gesetzes über das gericht-
liche Verfahren in Rechtsangelegenheiten
außer Streitsachen nicht anzuwenden.

(3) Zur Verhandlung und Entscheidung über
Rechtsstreitigkeiten, die nach diesem Bundes-
gesetz anhängig gemacht werden, ist ausschließ-
lich das Handelsgericht Wien zuständig.

§ 7. (1) Ein Verfahren nach § 6 Abs. 1 ist nur
über angemeldete oder öffentlich verwaltete Ver-
mögenswerte und nur auf Antrag einzuleiten.

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 1 vor,
so ist der Bund verpflichtet, den Antrag unver-
züglich zu stellen.

(3) Der Antrag kann auch jederzeit von dem-
jenigen gestellt werden, der ein ihm zustehendes
Recht an diesen Vermögenswerten bescheinigt.

(4) Die Anträge haben die Vermögenswerte
zu bezeichnen, für die die Einleitung des Fest-
stellungsverfahrens begehrt wird und eine Be-
gründung zu enthalten, warum die Voraussetzun-
gen zu ihrer Erfassung und Abwicklung vor-
liegen. In einem nicht vom Bund gestellten An-
trag sind auch die Gründe anzuführen, auf die
der Antragsteller seine Rechte an den Vermögens-
werten stützt; ein solcher Antrag ist in zwei-
facher Ausfertigung einzubringen, wovon eine
Ausfertigung dem Bund zuzustellen ist.
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§ 8. (1) Das Gericht hat nach Eröffnung des
Feststellungsverfahrens einen Verwalter zu be-
stellen. Auf den Verwalter sind die §§ 80 bis 86,
125 und 126 der Konkursordnung sinngemäß
anzuwenden.

(2) In Verfahren, die nach § 6 Abs. 2 Z. 5
verbunden werden, ist dieselbe Person zum Ver-
walter zu bestellen, sofern dem nicht triftige
Gründe entgegenstehen. Dies gilt auch für alle
Vermögenswerte, deren Wert je 5000 S nicht
übersteigt.

(3) Wer in einer im § 3 Abs. 1 genannten
Beziehung zu den Vermögenswerten steht, hat
diese vorbehaltlich eines Rechtes zur Innehabung
der Vermögenswerte dem nach Abs. 1 bestellten
Verwalter zusammen mit einer ordnungsgemäßen
Abrechnung unverzüglich zu übergeben, auch
dann, wenn das Recht zur Innehabung auf
Eigentumsrechte gegründet wird. Ein Recht zur
Innehabung erlischt, wenn es nicht wie ein
Gläubigeranspruch geltend gemacht wird (§§ 14
und 15).

(4) Die öffentliche Verwaltung ist von Amts
wegen aufzuheben, sobald der öffentliche Ver-
walter die verwalteten Vermögenswerte dem
nach Abs. 1 bestellten Verwalter übergeben hat.

§ 9. (1) Der Verwalter hat die Vermögenswerte
unter Beachtung der Interessen der Eigentümer
zu verwalten und eine Beschreibung der Ver-
mögenswerte zusammen mit den sonstigen be-
kannten Angaben (§ 5) im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" dreimal mit der Aufforderung
zu verlautbaren,

1. Eigentumsrechte an diesen Vermögenswer-
ten und

2. Gläubigeransprüche, die vor Einleitung des
Verfahrens mit Beziehung auf diese Ver-
mögenswerte entstanden sind,

beim Handelsgericht Wien oder bei ihm spätestens
an einem von ihm festgesetzten Tag anzumelden
und darzutun; zwischen der letzten Verlautba-
rung und diesem Tag muß mindestens ein Zeit-
raum von sechs Monaten und darf höchstens ein
solcher von einem Jahr liegen.

(2) Eigentumsrechte und Gläubigeransprüche
können von Kuratoren nach § 276 ABGB nur
für bekannte Pflegebefohlene angemeldet wer-
den.

(3) Wurde ein Antrag auf Einleitung eines
Verfahrens nach diesem Abschnitt gestellt, so ist
die Geltendmachung von Eigentumsrechten und
Gläubigeransprüchen in anderer Weise als nach
diesem Bundesgesetz unzulässig, es sei denn, der
Antrag ist rechtskräftig abgewiesen oder zurück-
gewiesen worden.

(4) Unter Eigentumsrechten (Abs. 1 Z. 1) im
Sinne dieses Bundesgesetzes sind Rechte an den
Vermögenswerten zu verstehen, die sich aus der
seinerzeitigen Mitgliedschaft an der ausländischen
juristischen Person (§§ 1 und 2) ergeben, gleich-
gültig, ob sie in dinglichen oder obligatorischen
Rechten bestehen.

(5) Als Gläubigeransprüche (Abs. 1 Z. 2) gelten
auch Ansprüche aus Spareinlagen gemäß § 22
des Kreditwesengesetzes 1939, DRGBl. I S. 1955,
die vor dem 8. Mai 1945 bei einem Kredit-
institut begründet worden sind, auf dessen Ver-
mögen die Voraussetzungen des § 1 zutreffen;
hingegen gelten nicht als Gläubigeransprüche
dingliche Rechte und Bestandsrechte an Liegen-
schaften, ausgenommen Pfandrechte.

§ 10. Wurde für mehrere Vermögenswerte,
deren Werte je 5000 S nicht übersteigen, nur
ein Verwalter bestellt, so sind diese in einer
einzigen gemeinsamen Verlautbarung im „Amts-
blatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. Die
Verlautbarung hat frühestens nach Ablauf eines
Jahres, längstens vor Ablauf von drei Jahren
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
zu erfolgen. Auf die Verlautbarung sind die
Bestimmungen des § 9 Abs. 1 sinngemäß anzu-
wenden; ihre Kosten sind aus den Vermögens-
werten anteilsmäßig zu entrichten.

§ 11. (1) Die Anmeldung von Eigentumsrechten
und Gläubigeransprüchen muß bei sonstigem Ver-
lust spätestens am letzten Tag der Anmeldungs-
frist (§ 9 Abs. 1) beim Handelsgericht Wien oder
beim Verwalter eingelangt sein.

(2) Gründen sich die Eigentumsrechte auf die
Mitgliedschaft an einer Aktiengesellschaft oder an
einer bergrechtlichen Gewerkschaft, so sind die
Aktien oder Kuxe im Feststellungsverfahren vor-
zulegen. Ist eine Vorlage dieser Urkunden nicht
möglich, so kann die Mitgliedschaft durch andere
geeignete Unterlagen bewiesen werden.

(3) Auf die sich aus Abs. 1 ergebenden Folgen
ist in jeder Verlautbarung im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" hinzuweisen.

§ 12. Nach der ersten Verlautbarung im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung" sind anhängige
Rechtsstreitigkeiten, die Eigentumsrechte an den
Vermögenswerten betreffen, auf Antrag oder
von Amts wegen durch Beschluß einzustellen
und die bis dahin aufgelaufenen Verfahrens-
kosten gegenseitig aufzuheben. Der Beschluß ist
den Parteien zuzustellen.

§ 13. (1) Nach Ablauf der Anmeldungsfrist
(§ 9 Abs. 1) hat das Gericht festzustellen, zu
welchem Anteil Eigentumsrechte an den Ver-
mögenswerten einem Anmelder zustehen oder
als heimfällig dem Bund zufallen.
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(2) Gründen sich die Eigentumsrechte auf die
Mitgliedschaft an einer Genossenschaft und ist
der Miteigentumsanteil nicht feststellbar oder ist
er nur mit unvertretbarem Aufwand zu erheben,
so steht einem Genossenschafter als Miteigentums-
recht ein Anspruch in der Höhe der geleisteten
Einlage zu.

(3) Vorschriften des Heimatstaates (§ 1), die
ausschließlich Maßnahmen zur Sicherung und
Bereinigung unklarer Rechtsverhältnisse darstel-
len (vergleichbar dem Wertpapierbereinigungs-
gesetz, BGBl. Nr. 188/1954), sind zu beachten.

§ 14. Dem Bund fallen als heimfällig zu:

1. Anteile an Vermögenswerten, die nicht inner-
halb der Anmeldungsfrist (§ 9 Abs. 1) beim
Handelsgericht Wien oder beim Verwalter
angemeldet worden sind;

2. Anteile an Vermögenswerten, hinsichtlich
welcher die Feststellung der Eigentumsrechte
(§ 13) rechtskräftig abgewiesen worden ist;

3. Überschüsse, die sich im Zusammenhang mit
der Ermittlung von Eigentumsrechten an
Genossenschaften ergeben, wenn der Mit-
eigentumsanteil in festen Beträgen festzu-
stellen ist (§ 13 Abs. 2).

§ 15. (1) Ein Gläubiger, der seinen Anspruch
(§ 9 Abs. 1 Z. 2) zivilrechtlicher Art fristgerecht
angemeldet hat, muß, sofern der Verwalter den
Anspruch nicht anerkennt, die Feststellung dieses
Anspruches bei sonstigem Verlust durch Klage
gegen den Verwalter erwirken. Die Klage kann
frühestens drei Monate nach dem Zeitpunkt der
Anmeldung des Anspruchs, wenn aber der Ver-
walter früher bestreitet, bereits zu diesem Zeit-
punkt erhoben werden. Die Klage ist binnen
sechs Monaten zu erheben. Diese Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, mit dem die Klage erhoben
werden kann, frühestens jedoch mit dem Ende
der Anmeldungsfrist,

(2) Nach der ersten Verlautbarung im „Amts-
blatt zur Wiener Zeitung" sind Rechtsstreitig-
keiten und Exekutionsverfahren, die von Gläubi-
gern wegen ihrer Ansprüche (§ 9 Abs. 1 Z. 2)
vorher anhängig gemacht worden sind, auf An-
trag oder von Amts wegen zu unterbrechen
beziehungsweise einzustellen. Die Rechtsstreitig-
keiten sind auf Antrag gegen den Verwalter
fortzusetzen. Der Fortsetzungsantrag ist bei
sonstigem Verlust des Gläubigeranspruchs zu stel-
len; der Abs. 1 gilt sinngemäß.

(3) Der Verwalter darf einen Gläubigeranspruch
nur mit Genehmigung des Gerichtes anerkennen.
Dieses darf die Genehmigung nur dann erteilen,
wenn der Bestand der Forderung mit dem anzu-
erkennenden Betrag unbedenklich ist, ohne daß
hierüber ein Beweisverfahren abzuführen ist.

(4) Der Bund und diejenigen Personen, deren
Eigentumsrechte rechtskräftig festgestellt worden
sind, können Verfahren nach Abs. 1 und 2 als
Nebenintervenienten beitreten. Der Verwalter
hat den Bund zu Handen der Finanzprokuratur
und diejenigen Personen, deren rechtskräftig
festgestellte Eigentumsrechte vermutlich einen
Wert von mehr als 5000 S haben, von Verfahren
nach Abs. 1 und 2 zu verständigen.

§ 16. Ohne Rüdssicht auf ruhende Verfahren
hat das Gericht nach der rechtskräftigen gericht-
lichen Feststellung oder der Anerkennung aller
sonstigen Gläubigeransprüche (§ 15) das Vertei-
lungsverfahren zu eröffnen.

§ 17. (1) Aus den Vermögenswerten sind vor-
erst die Kosten der Anmeldung, Feststellung und
Abwicklung zu berichtigen.

(2) Als Anmeldungs-, Feststellungs- und Ab-
wicklungskosten gelten alle Kosten, die unter
sinngemäßer Anwendung des § 46 der Konkurs-
ordnung als Masseforderungen anzusehen sind.

§ 18. Der Verwalter hat nach Berichtigung
der im § 17 genannten Kosten und nach Befriedi-
gung der von ihm anerkannten und der vom
Gericht festgestellten Forderungen eine Zwischen-
rechnung über die verbliebene Masse zu legen.

§ 19. Reichen die Vermögenswerte zur Berichti-
gung der Kosten und zur Befriedigung der
Forderungen nicht aus, so sind die Vermögens-
werte zu veräußern und auf Grund eines vom
Verwalter zu erstellenden Verteilungsentwurfs
kridamäßig zu verteilen; für die Veräußerung
gilt der § 119 Abs. 1 und 2 der Konkursordnung
sinngemäß.

§ 20. (1) Wenn von den gerichtlich festge-
stellten Miteigentümern (§ 13 Abs. 1) nicht ein-
hellig ein anderes vereinbart ist, hat der Ver-
walter nach gerichtlicher Genehmigung der
Zwischenrechnung die verbliebenen Vermögens-
werte bestmöglich freihändig zu verkaufen,
Liegenschaften jedoch freiwillig feil zu bieten.
Der Verwalter hat dem Gericht einen Entwurf
über die Verteilung der Masse vorzulegen.

(2) Übersteigen die Miteigentumsrechte an
Genossenschaften, die in festen Beträgen festge-
stellt worden sind, die Masse, so sind sie ver-
hältnismäßig zu kürzen.

(3) Auf Grund des genehmigten Verteilungs-
entwurfs hat der Verwalter die Masse zu ver-
teilen und Schlußrechnung zu legen.

§ 21. (1) Die Verteilungsentwürfe, die
Zwischenrechnung und die Schlußrechnung be-
dürfen der gerichtlichen Genehmigung.

(2) Beschlüssen, mit denen Verteilungsent-
würfe genehmigt werden, sind bei der Zustellung
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Ausfertigungen des genehmigten Verteilungsent-
wurfs anzuschließen. Beschlüsse, mit denen Ver-
teilungsentwürfe nach § 19 genehmigt werden,
sind auch den Gläubigern zuzustellen.

(3) Wenn dies wegen der Schwierigkeit der
Verteilung oder aus ähnlichen Gründen zur
Sicherung der Rechte der Beteiligten zweckmäßig
ist, hat das Gericht diejenigen Personen, denen
der Genehmigungsbeschluß zuzustellen ist, von
der Vorlage des Verteilungsentwurfs mit dem
Beifügen zu verständigen, daß es ihnen frei-
steht, in diesen Einsicht zu nehmen und binnen
14 Tagen ihre Erinnerungen anzubringen.

§ 22. Der Verwalter ist zu entheben, wenn
er seine Tätigkeit vollendet hat.

ABSCHNITT III

Straf- und Schlußbestimmungen

§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht,
wer

1. der im § 3 verfügten Anmeldepflicht nicht
oder nicht fristgerecht nachkommt;

2. in einer im § 3 genannten Beziehung zu
den Vermögenswerten steht und diese vor-
behaltlich eines Rechtes zu ihrer Innehabung
nicht dem gerichtlich bestellten Verwalter
zusammen mit einer ordnungsgemäßen Ab-
rechnung unverzüglich übergibt;

3. durch Handlungen oder Unterlassungen
Vermögenswerte schmälert, ihre Erfassung
oder Abwicklung auf eine andere als in Z. 1
bezeichnete Weise vereitelt, sofern dies nicht
den Tatbestand einer nach den Bestimmun-
gen des StGB, BGBl. Nr. 60/1974, zu ver-
folgenden strafbaren Handlung bildet.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 24. Verwaltungsübertretungen sind von den
Bezirksverwaltungsbehörden mit einer Geldstrafe
bis zu 90000 S, höchstens jedoch bis zur Höhe
des Wertes der Vermögenswerte, die Gegen-
stand dieses Verfahrens sind, zu bestrafen.

§ 25. (1) Für das gerichtliche Verfahren (§ 6
Abs. 1 und 2) ist eine Pauschalgebühr zu ent-
richten. Der Verwalter hat vor Beendigung des
Verfahrens eine aufgegliederte Berechnungsgrund-
lage für die Pauschalgebühr vorzulegen. Die
Pauschalgebühr richtet sich nach dem gemeinen
Wert der zum Zeitpunkt der Einleitung des
Verfahrens verwahrten Vermögenswerte, zu des-
sen Ermittlung eine überschlägige Bewertung der
einzelnen Vermögensbestandteile zulässig ist.
Wenn jedoch im Verlaufe des Verfahrens eine
gerichtliche Schätzung der Vermögenswerte vor-
genommen worden oder deren Verkauf erfolgt
ist, so ist das Ergebnis der Schätzung oder der
Verkaufserlös für die Berechnung der Pauschal-

gebühr heranzuziehen. Das Gericht hat die Be-
rechnungsgrundlage zu überprüfen, als richtig
zu bestätigen oder richtigzustellen.

(2) Die Pauschalgebühr beträgt 1 vom Hundert
und ist vom Verwalter aus den vorhandenen
Vermögenswerten zu entrichten. Neben der
Pauschalgebühr ist eine Eingaben-, Protokoll-
oder Entscheidungsgebühr nicht zu entrichten.

(3) Die Einbringung der Gerichtsgebühren und
-kosten richtet sich nach den Bestimmungen des
Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962, BGBl.
Nr. 288.

§ 26. (1) Bei der Feststellung von Gläubiger-
ansprüchen und von Miteigentumsanteilen an
Genossenschaften ist für die Umrechnung aus-
ländischer Währungen in Schilling der am ersten
Tag nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
im Amtlichen Kursblatt der Wiener Börse aus-
gewiesene Devisenmittelkurs maßgebend.

(2) 100 tschechische oder tschechoslowakische
Kronen alter Währung (Kc und Kcs bis 1. Juni
1953) und 100 slowakische Kronen sind bei der
Umrechnung mit 10 Reichsmark (RM) = 10 Schil-
ling anzusetzen.

(3) Erfolgt die Umrechnung zur Feststellung
von Ansprüchen aus Spareinlagen, so sind die
RM-Beträge um 60 vom Hundert zu kürzen
und sodann im Verhältnis 1 :1 in Schilling um-
zurechnen.

§ 27. Durch Art. 3 Abs. 1 des Vertrages
zwischen der Republik Österreich und der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur
Regelung bestimmter finanzieller und vermögens-
rechtlicher Fragen, BGBl. Nr. 451/1975, sind
Rechte Dritter an Vermögenswerten nicht be-
rührt worden.

§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind hinsichtlich der §§ 6 bis 22, des § 25
und des § 27, soweit sich diese auf die Tätigkeit
der Gerichte und das gerichtliche Verfahren be-
ziehen, der Bundesminister für Justiz, und hin-
sichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundes-
minister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Broda

7 1 4 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1976,
mit dem das Hilfsfondsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Hilfsfondsgesetz, BGBl. Nr. 25/1956, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 178/
1962, wird wie folgt geändert:
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1. Im Titel des Gesetzes hat die Wortfolge
„die ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt
im Ausland haben," zu entfallen.

2. Nach § 1 a wird folgender § 1 b einge-
fügt:

„§ 1 b. (1) Der Bundesminister für Finanzen
wird ermächtigt, dem Fonds zur Hilfeleistung
an politisch Verfolgte einen weiteren Betrag von
440 Mill. S zu widmen, der in folgenden Teil-
beträgen anzuweisen ist:

Innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes und

ab 1. Jänner 1977 am Ende jedes Vierteljahres
30 Mill. S;

am 30. Juni 1980 der sich ergebende Rest von
20 Mill. S.

(2) Der im Abs. 1 genannte Betrag ist nach
Maßgabe besonderer Bestimmungen der Fonds-
statuten zur Leistung von Aushilfen an be-
dürftige Personen zu verwenden, die

1. in der Zeit zwischen dem 5. März 1933 und
dem 8. Mai 1945, jedoch vor dem Zusam-
menbruch des nationalsozialistischen
Regimes, in ihrem Aufenthaltsort aus politi-
schen Gründen, welcher Art immer, beson-
ders wegen ihrer Abstammung, Religion
oder Nationalität — mit Ausnahme wegen
nationalsozialistischer Betätigung — ver-
folgt worden sind und

2. am Tage des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes die österreichische Staatsbürger-
schaft besessen haben oder am 13. März 1938
österreichische Bundesbürger gewesen sind
oder vor dem 13. März 1938 mindestens
zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz
und ständigen Aufenthalt in Österreich ge-
habt haben.

(Verfolgte.)

(3) Einem Verfolgten gleichgestellt sind die
nicht wieder verehelichte Witwe oder unver-
heiratet gebliebene Lebensgefährtin (Hinterblie-
bene) eines Verfolgten, der in der Zeit zwischen
dem 5. März 1933 und dem 8. Mai 1945 ent-
weder

1. als Opfer der politischen Verfolgung das
Leben verloren hat oder

2. als Opfer des Kampfes um ein freies, demo-
kratisches Österreich
a) gefallen ist oder
b) hingerichtet worden ist oder
c) an den Folgen einer in diesem Kampfe

erlittenen Verwundung oder erworbenen
Krankheit oder an den Folgen einer
Haft oder erlittenen Mißhandlung ver-
storben ist,

wenn die selbst nicht verfolgte Hinterbliebene
die Voraussetzungen des Abs. 2 Z. 2 erfüllt.

(4) Eine Person gilt stets als bedürftig, wenn
sie aus den in Abs. 2 Z. 1 genannten Gründen
verfolgt worden ist und nachweisbar in diesem
Zusammenhang entweder mindestens ein Jahr,
sofern die Haft mit besonders schweren körper-
lichen oder seelischen Leiden verbunden war,
mindestens sechs Monate in Haft war oder durch
eine dauernde Gesundheitsschädigung als Folge
einer Haft oder Mißhandlung im Zusammenhang
mit einer Verfolgung (Abs. 2 Z. 1) in ihrer Er-
werbstätigkeit um mindestens 5O°/o vermindert
ist und entweder

1. selbst oder dessen Ehegatte oder Lebens-
gefährte an beiderseitiger Blindheit oder
Taubheit, an Krebs, an Lähmung infolge
eines Gehirntumors, an multipler Sklerose
oder an Herzschwäche leidet, die das Ver-
lassen der Wohnung unmöglich macht,
oder an beiden Beinen oder Armen ge-
lähmt ist oder diese verloren hat oder

2. in einem aus öffentlichen oder privaten
Mitteln subventionierten Alters- oder
Pflegeheim wohnt und die Kosten zum
überwiegenden Teil von einem Dritten be-
zahlt werden oder

3. im Jahre 1908 oder vorher geboren ist.

(5) Die an eine Person, welche die Voraus-
setzungen des Abs. 2 erfüllt (Verfolgter), zu
leistende Aushilfe beträgt dem Grad der Be-
dürftigkeit entsprechend höchstens 15000 S,
mindestens jedoch 3000 S. In den Fondsstatuten
ist sicherzustellen, daß ein Verfolgter, der die
besonderen Voraussetzungen des Abs. 4 erfüllt,
vorweg eine zusätzliche Leistung von 15000 S
erhält.

(6) Ein Rechtsanspruch auf die Leistung einer
Aushilfe besteht nicht.

(7) Der Fonds trägt die Kosten seiner Ver-
waltung.

(8) Die bei Auflösung des Fonds nicht ver-
teilten Mittel sind dem Bund abzuführen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit
dem Bundesgesetz über die Gewährung einer
Aushilfe zur Milderung von Härten infolge be-
stimmter Vermögensverluste (Aushilfegesetz) in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch
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